
Wahltermin 
Die Pfarrgemeinden der Diözese Graz-Seckau wählen am Sonntag, dem 18. März 
2012 die Mitglieder des Pfarrgemeinderates. In der Pfarre Gaal werden an diesem 
Tag die von der Pfarrbevölkerung vorgeschlagenen Männer und Frauen, die ihre 
Nominierung angenommen haben, vorgestellt. 
 
Aktives Wahlrecht 
Wahlberechtigt sind alle Katholikinnen und Katholiken der Pfarrgemeinde, die vor 
dem 1. Jänner 2012 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Weiters sind 
wahlberechtigt (aber nicht wählbar) alle vor diesem Zeitpunkt Gefirmten, die vor 
dem 1. Jänner 2012 das 14. Lebensjahr vollendet haben. 
 
Passives Wahlrecht 
Wählbar sind wahlberechtigte Mitglieder der Pfarrgemeinde, die vor dem 1. Jänner 
2012 das 16. Lebensjahr vollendet haben, und aus Taufe und Firmung heraus ein 
Leben führen, das dem Glauben und dem zu übernehmenden Dienst entspricht. 
 
Nennung von Kandidatinnen und Kandidaten 
Alle wahlberechtigten Mitglieder der Pfarrgemeinde Gaal haben die Möglichkeit, im 
Zeitraum Jänner und Anfang Februar Frauen, Männer und Jugendliche ihres 
Vertrauens als Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen.  
 
Wahlmodus 
Der Wahlvorstand legt gemäß der Wahlordnung für Pfarrgemeinderäte die Form der 
Wahl für die Pfarre Gaal als Urwahl fest. Von der Möglichkeit der Briefwahl kann 
Gebrauch gemacht werden. 
 
Wahlzeit und Wahlort 
An den Sonntagen im Monat Jänner und Anfang Februar wird eine Wahlurne in 
der Kirche aufgestellt, in die die ausgefüllten KandidatInnenlisten eingeworfen 
werden können.  
 
Wählerverständigung 
Es besteht die Möglichkeit, im Pfarramt in das Verzeichnis der Wahlberechtigten 
einzusehen und eine allfällige Korrektur beim Wahlvorstand zu beantragen.  
 
Wahlaufruf 
Tragen auch Sie zu unserem Bemühen für das Wohl der Menschen in unserer 
Pfarrgemeinde bei durch Ihr Mitdenken und Wählen 
 
 

Pfarrer und Wahlvorstand 


